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Stadtverwaltung Weißenfels, PF 1251 oder 1261, 06652 Weißenfels 

 

Betreff: Ihr Schreiben zur Baumaßnahme Neubau Straß enbeleuchtung in der  
   Damaschkestraße, Weißenfels 

 
Sehr geehrte Frau Stehr, 
sehr geehrte Herren Thielitz und Lerchner, 
sehr geehrte Damen und Herren Grundstückseigentümer, 
 
wir bestätigen den Empfang Ihres Schreibens vom 07.07.2014 zur o. g. Baumaßnahme. 
 
Die fachliche Begründung für die Notwendigkeit eines Neubaus dieser Straßenbeleuch-
tungsanlage besteht nicht nur in einem zu hohen Schleifenwiderstand. Wie wir schon in 
der Informationsveranstaltung und in der Beantwortung der Anfragen ausführten, beste-
hen nachfolgend genannte Mängel. 
 
Die Anlage ist seit 40 Jahren in Betrieb, somit über die durchschnittliche Nutzungsdauer 
betrieben und verschlissen. Eine weitere Sanierung stellt sich wirtschaftlich nicht sinnvoll 
dar, zumal hier auch eine Fußwegsanierung eingeschlossen ist.  
Die Betonmaste sind vertikal und horizontal gerissen und erfüllen damit nicht mehr die 
Anforderungen an die Standsicherheit. 
Die Straßenbeleuchtungsanlage wird mit einem TN-C-Netz betrieben. Diese Netzform 
ist beschränkt auf Leiterquerschnitte von mindestens 10 mm² Kupferleiter aufwärts oder 
mindestens 16 mm² Aluminiumleiterquerschnitt aufwärts. Die Beschränkung wurde fest-
gelegt, um die Wahrscheinlichkeit eines unterbrochenen PEN-Leiters gering zu halten. 
In der vorhandenen Anlage ist ein Kabel mit einem Querschnitt von 10 mm² Aluminium 
verlegt. Wird hier eine Veränderung der Anlage vorgenommen, sind die derzeit gültigen 
Regeln anzuwenden. 
Erschwerend wirken sich dieser Kabelquerschnitt und die vorhandenen Kabellängen auf 
die Einhaltung des Schleifenwiderstandes aus und er erfüllt somit auch nicht die Anfor-
derungen einer funktionierenden Schutzmaßnahme. 
Die Anschlussstellen in den Masten erfüllen nicht die Anforderungen an einen Berüh-
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rungsschutz und müssten sehr aufwendig verändert werden, da hier keine Ersatzteile 
verfügbar sind. 
Alle Straßenbeleuchtungsanlagen werden regelmäßig gewartet und in einem gesetzlich 
vorgeschriebenen Turnus geprüft. Bei dieser Anlage ist aber auf Grund des Alters auf 
aufwendige Erneuerungen verzichtet wurden, da diese Veränderungen die Notwendig-
keit des Neubaus nicht verhindert hätten. Seit mehreren Jahren steht die Sanierung die-
ser Anlage im Fokus unserer Bemühungen, musste aber leider der angespannten 
Haushaltslage entsprechend verschoben werden. Um eine Abschaltung und den damit 
verbundenen notwendigen Rückbau zu verhindern, stimmen wir einer weiteren Ver-
schiebung aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr zu. 
 
Wir sehen keine Alternative zum Neubau dieser Straßenbeleuchtungsanlage.  
 
Jede uns bekannt gewordene wirtschaftlich bedeutende Beschädigung an städtischem 
Eigentum wird zur polizeilichen Anzeige gebracht. Sofern ein Verursacher bekannt oder 
zu ermitteln ist, werden Schadensersatzforderungen gestellt und beigetrieben. Wir ver-
sichern Ihnen nochmals, dass uns kein derartiger Vorfall an der Straßenbeleuchtungs-
anlage in der Damaschkestraße bekannt ist. 
 
Ihren Hinweis bezüglich der Deklarierung der Damaschkestraße im Verkehrsentwick-
lungsplan, haben wir wieder an das zuständige Fachamt abgegeben. 
 
Wir haben versucht Ihnen umfassend Auskunft zur technischen Notwendigkeit der Bau-
maßnahme gegeben zu haben und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen. 
 
Im Auftrag 
 
 
Rakut 
Fachbereichsleiter Städtische Dienste 


